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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist
nicht gegeben (Art. 32 VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet im Bereich des Asyls endgültig
(Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht (Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 105
AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 52 VwVG). Der Beschwerdeführer ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist mithin einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3.1
Ein Asylgesuch kann gemäss Art. 19 AsylG im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das Bundesamt überweist (Art. 20
Abs. 1 AsylG). Hinsichtlich des Verfahrens bei der schweizerischen Vertretung im Ausland
sieht Art. 10 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1,
SR 142.311) vor, dass diese mit der asylsuchenden Person in der Regel eine Befragung
durchführt (Art. 10 Abs. 1 AsylV 1). Ist dies nicht möglich, so wird die asylsuchende
Person aufgefordert, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten (Art. 10 Abs. 2 AsylV 1).

E. 3.2



Vorliegend wurde der Beschwerdeführer in der schweizerischen Vertretung in Ankara am
2. Oktober 2009 zu seinem Ersuchen angehört, womit den verfahrensrechtlichen
Anforderungen Genüge getan wurde (vgl. auch Entscheide des Schweizerischen
Bundesverwaltungsgerichts [BVGE] 2007/30 E. 5.5).

E. 4.1
Bei Einreichung eines Asylgesuchs im als Verfolgerstaat bezeichneten Land kann das BFM
gemäss Art. 20 Abs. 2 AsylG dem Asylsuchenden die Einreise in die Schweiz zur
Abklärung des Sachverhalts bewilligen, wenn ihm nicht zugemutet werden kann, im
Wohnsitz- oder Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen. Dabei hat
die asylsuchende Person eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder für die Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 AsylG glaubhaft zu machen (vgl. Art. 7 AsylG). Ferner kann
das Asyl verweigert werden, wenn es dem Asylsuchenden zugemutet werden kann, sich in
einem Drittstaat um Aufnahme zu bemühen (Art. 52 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen, wobei den
Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben der erforderlichen Gefährdung
im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz, die
Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu
anderen Staaten, die praktische und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche
sowie die voraussichtlichen Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu
ziehen (vgl. die weiterhin zutreffende Praxis gemäss Entscheidungen und Mitteilungen der
Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1997 Nr. 15, insbesondere S. 131 ff.,
die angesichts bloss redaktioneller Änderungen bei der letzten Totalrevision des
Asylgesetzes nach wie vor Gültigkeit hat). Ausschlaggebend für die Erteilung der
Einreisebewilligung ist dabei die Schutzbedürftigkeit der betreffenden Person (vgl.
EMARK 1997 Nr. 15 E. 2c S. 130), mithin die Prüfung der Fragen, ob eine Gefährdung im
Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht wird und ob der Verbleib am Aufenthaltsort für
die Dauer der Sachverhaltsabklärung zugemutet werden kann. Eine Verfolgungssituation
muss überdies aktuell sein, um gemäss Art. 3 AsylG als asylrelevant zu gelten.

E. 5
Im Folgenden ist somit zu prüfen, ob das BFM zu Recht eine unmittelbare Gefahr im Sinne
von Art. 20 Abs. 3 AsylG verneint und dem Beschwerdeführer die Einreise in die Schweiz
verweigert hat.

E. 5.1
Nach Prüfung der Akten kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die
entsprechenden Ausführungen des BFM in der angefochtenen Verfügung im Ergebnis
zutreffend sind, weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen vorab auf diese verwiesen
werden kann. Die vom Beschwerdeführer eingereichten Gerichtsunterlagen deuten nicht
darauf hin, dass das ihn betreffende, zurzeit beim Kassationsgericht hängige Strafverfahren
den Anforderungen an ein mit rechtsstaatlichen Mitteln geführtes Strafverfahren nicht
genügen würde. Laut der bei den Akten befindlichen deutschen Übersetzung des
erstinstanzlichen Urteils vom (Datum) war der Beschwerdeführer anwaltschaftlich
vertreten, und das Gericht hat seine Vorbringen gehört und die vorgelegten Beweise
gewürdigt, wie der erfolgte Freispruch vom Vorwurf der PKK-Mitgliedschaft aufgrund
ungenügender Beweislage zeigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die



Verfahrensrechte des Beschwerdeführers auch in dem gegenwärtig beim Kassationshof
hängigen Beschwerdeverfahren gewahrt werden. Hinsichtlich der denkbaren Szenarien
bezüglich des Verfahrensausgangs (Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils vom [Datum]
oder dessen Kassation und damit erneute Durchführung des erstinstanzlichen Verfahrens
mit einem wiederum anfechtbaren Entscheid) kann auf die zutreffenden Ausführungen in
der angefochtenen Verfügung des BFM verwiesen werden; die Verfahrensdauer dürfte bei
allen Varianten noch beträchtlich sein. Der Beschwerdeführer wurde am (Datum) aus der
Untersuchungshaft entlassen und befindet sich seither auf freiem Fuss. Hinsichtlich der
erstandenen Untersuchungshaft ist festzuhalten, dass eine Einreisebewilligung in erster
Linie dem präventiven Schutz vor Verfolgung und nicht der Kompensation von erlittenem
Unrecht - sollte das Strafverfahren mit einem vollumfänglichen Freispruch des
Beschwerdeführers enden - dient. Da aufgrund der Aktenlage nicht mit einem in Kürze
bevorstehenden rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens und - gegebenenfalls - mit
einem unmittelbar anstehenden Strafvollzug (unter Anrechnung der bereits erstandenen
Untersuchungshaft) zu rechnen ist, liegen mithin keine Hinweise dafür vor, dass der
Beschwerdeführer im jetzigen Zeitpunkt asylrechtlich relevante Nachteile zu erwarten
hätte. An dieser Feststellung vermögen auch die im Rahmen der Anhörung bei der
schweizerischen Vertretung in Ankara am 2. Oktober 2009 gemachten Hinweise des
Beschwerdeführers, Sicherheitskräfte hätten auch nach seiner Haftentlassung am (Datum)
seine Eltern und den Dorfvorsteher nach ihm befragt, nichts zu ändern. Schliesslich ist auch
nicht feststellbar, dass dem Beschwerdeführer aus dem Urteil des türkischen
Verfassungsgerichts vom 11. Dezember 2009, mit welchem die DTP verboten wurde,
asylrechtlich relevante Nachteile erwachsen wären.

E. 5.2
Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine
aktuelle Gefährdung aus asylrechtlich relevanten Motiven aufzuzeigen, die die Bewilligung
der Einreise in die Schweiz rechtfertigen würde. Die Schutzbedürftigkeit im Sinne von Art.
20 i.V.m. Art. 3 AsylG ist im gegenwärtigen Zeitpunkt als nicht gegeben zu qualifizieren.
Im Übrigen ist eine Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zur Schweiz zu verneinen (Art.
52 Abs. 2 AsylG). Insgesamt liegen somit keine überwiegenden Anhaltspunkte für eine
Einreise in die Schweiz vor (vgl. EMARK 2005 Nr. 19). Es erübrigt sich damit, auf die
weiteren Vorbringen in der Beschwerde einzugehen, da diese am Ergebnis nichts zu ändern
vermögen. Das BFM hat dem Beschwerdeführer zu Recht die Einreise in die Schweiz
verweigert und dessen Asylgesuch abgelehnt.

E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten grundsätzlich dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwaltungsökonomischen
Gründen ist indessen in Anwendung von Art. 6 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR
173.320.2) auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)



Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


